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ſie hat für eine Reihe von Waren den Preiſen feſte Grenzen

gezogen , die nicht überſchritten werden dürfen , indem ſie Höchſt⸗

preiſe vorſchriebz ſie hat ferner allgemein dem Verkäufer ge —

boten , ſich jeder gewinnſüchtigen , künſtlichen Verteuerung der

Waren zu enthalten , indem ſie Kriegswucher und alle un⸗

lauteren Machenſchaften im Handel unterſagte . Wenn im

dritten Kriegsjahre die Einſicht , daß die Schranken der Preis⸗

geſtaltung zugleich ein Bollwerk der Vaterlandsverteidigung

ſind , überall lebendig bleibt , ſo wird dies mehr von Abertretungen

abhalten als die ſchweren Strafen , die das Geſetz androht .

1 . Höchſtpreiſe .

Die Höchſtpreiſe waren die erſte wirtſchaftliche Maß⸗

nahme der Kriegsgeſetzgebung auf dem Lebensmittelmarkte .

Bereits am 4 . Auguſt 1914 wurde beſtimmt , daß die Landes⸗

behörden für Nahrungs - und Futtermittel Höchſtpreiſe feſtſetzen

könnten . Damit ſollten Preisſteigerungen , die nicht in der

Natur der Verhältniſſe begründet wären , unterbunden werden ,

der angemeſſene Preis ſollte , je nach der örtlichen Marktlage ,

amtlich gefunden werden . Städte und Militärbehörden er⸗

griffen dies geſetzliche Mittel und zogen in ihren Bezirken den

Preisſteigerungen der wichtigſten Lebensmittel feſte Grenzen .

Aber dieſe erſten örtlichen Höchſtpreiſe verſagten , als nach den

Stockungen der erſten Kriegswochen der Verkehr wieder auf⸗

lebte und die Waren ſich jetzt den Markt ſuchten , an dem noch

keine oder die reichlichſten Höchſtpreiſe beſtanden . Die Lebens⸗

mittel verſchwanden an einigen Orten und tauchten an anderen

in Fülle wieder auf . So mußte man einen Schritt weitergehen

und einer Zentralſtelle für das ganze Neich die Feſtſetzung der

Höchſtpreiſe übertragen . Seit dieſer Kriegsverordnung vom

Ende Oktober 1914 beſtimmt der Bundesrat die Preiſe , die

für Lebens⸗ und Futtermittel höchſtens gefordert und gezahlt

werden dürfen , und nur , ſoweit er von ſeiner Befugnis keinen

Gebrauch macht , können die Landesbehörden die Höchſtpreiſe

feſtſetzen . In der Regel hat daraufhin der Bundesrat die
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Preiſe des Großhandels geregelt , die Landesbehörden und

Gemeinden haben dem Kleinhandel die erlaubten Preiſe vor⸗

geſchrieben .
So haben die Verkäufer und Käufer Anordnungen ver⸗

ſchiedener Behörden , des Bundesrats , der Gemeinden , der

Militärbefehlshaber , zu beachten . Vor allem liegt es aber dem

Kaufmann ob , bei der Durchführung dieſer wichtigſten Wirt⸗

mitzuwirken . Er muß die Höchſtpreiſe für

die Waren , die er führt , kennen , und darf ſich unter keiner Be⸗

dingung dazu verleiten laſſen , höhere Preiſe zu fordern oder zu

nehmen .

Die Höchſtpreiſe ſind jetzt wohl überall ſo bemeſſen worden ,

daß ſie dem Herſteller und Händler einen angemeſſenen Nutzen

laſſen . Wer ſie überſchreitet , verdient die ſtrengen Strafen des

Geſetzes , Gefängnis bis zu einem Jahre und Geldſtrafe bis zu

10 000 Mark , das eine allein oder beides verbunden , und wird in

ſchwereren Fällen durch Veröffentlichung des Arteils und Verluſt
der bürgerlichen Ehrenrechte an den Pranger geſtellt . Der betref⸗
fende Kaufmann kann außerdem wegen der durch ſolche Aberfor⸗
derung bewieſenen Anzuverläſſigkeit vom Handel ausgeſchloſſen

werden . Nicht minder ſtrafbar aber macht ſich der Käufer , der

ſeinerſeits durch Zahlung oder gar durch Angebot von Aberprei⸗

ſen bei dem verbotenen Handel mitwirkt . And mit Recht ! Denn

hauptſächlich auf ſolchen Schleichwegen werden die Nahrungs⸗

mittel , die nach dem Bedarf und nicht nach dem Geldbeutel

verteilt werden ſollen , den Hamſterkellern gewiſſenloſer und

eigenſüchtiger Aufkäufer zugeführt . Durch ſolche Begünſtigung

einzelfner Verbraucher können andere deutſche Familien dem

Elend des Hungers preisgegeben werden . Je länger der Krieg

dauert , deſto gemeinſchädlicher wird ſolches , leider nur allzuſehr
verbreitetes Treiben !

Die Höchſtpreiſe dürfen auch nicht auf andere Weiſe um⸗

gangen werden , indem der Kaufmann etwa höhere Auslagen ,
1

B . Beförderungskoſten , als üblich und angemeſſen ſind , neben

ihnen anſetzt . Beſonders verwerflich und ſtrafwürdig iſt es ,
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wenn die Verkäufer ihre Abnehmer zwingen , neben den zum

Höchſtpreis gewünſchten Waren noch andere zu kaufen , um ſo
einen höheren Verdienſt zu erpreſſen .

2 . Kriegswucher .

„ Der Krieg darf unter keinen Amſtänden als Konjunktur

angeſehen werden , aus welcher der größtmögliche Gewinn

herauszuziehen iſt . “ Dieſer Satz , den der preußiſche Handels⸗

miniſter in einem Erlaſſe an die Handelsvertretungen geprägt hat ,
muß heute der Wahlſpruch des geſamten Handels ſein . Wer ſich
über dies ſittliche Bedenken hinwegſetzt , macht ſich des Kriegs —
wuchers ſchuldig . Mit der gleichen Strafe wie der den Höchſt⸗

preis Aberſchreitende wird derjenige beſtraft , der beim Verkauf
von Gegenſtänden des täglichen Bedarfs , alſo vor allem von

Lebens⸗ und Futtermitteln , ſich einen übermäßigen Ge⸗

winn verſchafft .
Es kommt für dieſes Strafgeſetz nicht darauf an , ob es ſich

um billige Lebensmittel für die große Maſſe der Verbraucher
oder um teuerere Waren für die wohlhabenderen Kreiſe der

Bevölkerung handelt . Preiswucher iſt gegenüber Reichen und

Armen verboten . — Ein Gewinn ſoll dem Verkäufer für ſeine
Mühe bleiben , aber er ſoll ſich in vernünftigen Grenzen bewegen .
Wo die Grenze liegt , das muß dem Kaufmanne ſein im Kriege

geſchärftes Rechts⸗ und Pflichtgefühl ſagen . Grundſätzlich ſoll
der Gewinn den in Friedenszeiten üblichen nicht über⸗

ſteigen . Der Verkäufer muß natürlich durch den Preis für ſeine
Ankoſten : die Geſtehungskoſten der Ware , alſo beim Kaufmann
die Einkaufspreiſe , außerdem aber auch für die beſonderen und

die allgemeinen Betriebsunkoſten , die auf die Ware entfallen ,

entſchädigt werden . Nur dann , wenn die Geſtehungskoſten oder die

Betriebsunkoſten ſelbſt ſchon auf unlauterer Grundlage
beruhen , wenn alſo der Verkäufer etwa die Waren durch Aber⸗

ſchreitung der Höchſtpreiſe erworben oder die Betriebsausgaben

unwirtſchaftlich oder unredlich , zur Verdeckung des Gewinnes , er⸗

höht hat , dürfen dieſe vermehrten Ausgabennicht den Preis ſteigern .
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